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Besetzung 
 Einzelrichterin Contessina Theis, 

Mit Zustimmung von Richterin Nina Spälti Giannakitsas,  

Gerichtsschreiberin Aglaja Schinzel. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

B._______, geboren am (…), 

sowie deren Kinder 

C._______, geboren am (…), 

D._______, geboren am (…), 

E._______, geboren am (…), 

F._______, geboren am (…), 

alle Afghanistan,  

BAZ Flumenthal, Schachenstrasse 99, 4543 Deitingen,   

Beschwerdeführende,  

 

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration (SEM), 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung  

(Dublin-Verfahren);  

Verfügung des SEM vom 21. Juli 2021 / N (…). 
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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, 

dass die Beschwerdeführenden am 28. Mai 2021 in der Schweiz um Asyl 

nachsuchten, 

dass am 10. Juni 2021 die Personendaten der Beschwerdeführenden auf-

genommen wurden und ihnen am 16. Juni 2021 das rechtliche Gehör zur 

Zuständigkeit Kroatiens zur Durchführung des Asyl- und Wegweisungsver-

fahrens gemäss der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 

von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitglied-

staat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufas-

sung) (ABl. L 180/31 vom 29.6.2013; nachfolgend: Dublin-III-VO), zu einem 

Nichteintretensentscheid gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) 

sowie zur Wegweisung nach Kroatien gewährt wurde,  

dass ein Abgleich mit der europäischen Fingerabdruck-Datenbank (Euro-

dac) ergab, dass sie am 31. Oktober 2019 in Griechenland und am 28. Ap-

ril 2021 in Kroatien ein Asylgesuch eingereicht hatten,  

dass das SEM gestützt darauf am 23. Juni 2021 die kroatischen Behörden 

um ihre Übernahme im Sinne von Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO er-

suchte, 

dass die kroatischen Behörden das Gesuch am 2. Juli 2021 guthiessen, 

dass am 30. Mai 2021 das vierte Kind der Beschwerdeführenden, 

F._______, zur Welt kam, 

dass das SEM mit Verfügung vom 21. Juli 2021 – eröffnet gleichentags – 

in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch nicht 

eintrat, die Wegweisung aus der Schweiz nach Kroatien anordnete und die 

Beschwerdeführenden aufforderte, die Schweiz spätestens am Tag nach 

Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen, 

dass es gleichzeitig feststellte, einer allfälligen Beschwerde gegen den Ent-

scheid komme keine aufschiebende Wirkung zu, und die Aushändigung 

der editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis an die 

Beschwerdeführenden verfügte, 
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dass die Beschwerdeführenden mit Eingabe vom 23. Juli 2021 gegen die-

sen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben und 

dabei beantragten, die Verfügung des SEM sei aufzuheben, die Flücht-

lingseigenschaft sei anzuerkennen und es sei Asyl zu gewähren, es sei 

festzustellen, dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig, unzumutbar 

und unmöglich sei und die vorläufige Aufnahme anzuordnen, 

dass in prozessualer Hinsicht beantragt wurde, es sei die unentgeltliche 

Prozessführung zu gewähren, auf die Erhebung eines Kostenvorschusses 

sei zu verzichten und ein amtlicher Rechtsbeistand einzusetzen sowie es 

sei die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen, 

dass als Beweismittel zwei Berichte eingereicht wurden («illegale Push-

back an Europas Aussengrenzen», beobachtungsstelle.ch; «Illegale Rück-

weisungen. Kroatien blockt Asylsuchende brutal ab – und die EU schaut 

zu», Echo der Zeit vom 8. Februar 2021), 

dass die vorinstanzlichen Akten dem Bundesverwaltungsgericht am 

27. Juli 2021 in elektronischer Form vorlagen (vgl. Art. 109 Abs. 3 AsylG), 

 

und zieht in Erwägung, 

dass das Bundesverwaltungsgericht auf dem Gebiet des Asyls – in der Re-

gel und auch vorliegend – endgültig über Beschwerden gegen Verfügun-

gen (Art. 5 VwVG) des SEM entscheidet (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 31‒33 

VGG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG), 

dass die Beschwerdeführenden am Verfahren vor der Vorinstanz teilge-

nommen haben, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt 

sind, ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise 

Änderung haben und daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert 

sind (Art. 105 AsylG und Art. 48 Abs. 1 VwVG), 

dass somit auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzu-

treten ist (Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG), 

dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher 

Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise ei-

ner zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, 
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wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, weshalb das Ur-

teil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), 

dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel ver-

zichtet wurde, 

dass mit Beschwerde die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden können (Art. 106 Abs. 1 AsylG), 

dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1‒3 AsylG), die Beurteilungskompetenz der Beschwer-

deinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt ist, ob die Vorinstanz zu 

Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), 

dass die Fragen der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und der Ge-

währung von Asyl demgegenüber nicht Gegenstand des angefochtenen 

Nichteintretensentscheides und damit auch nicht des vorliegenden Verfah-

rens bilden, weshalb auf die entsprechenden Beschwerdeanträge nicht 

einzutreten ist,  

dass auf Asylgesuche in der Regel nicht eingetreten wird, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG), 

dass diesbezüglich die Dublin-III-VO zur Anwendung kommt, 

dass gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO jeder Asylantrag von einem einzi-

gen Mitgliedstaat geprüft wird, der nach den Kriterien des Kapitels III als 

zuständiger Staat bestimmt wird, 

dass das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates ein-

geleitet wird, sobald in einem Mitgliedstaat erstmals ein Asylantrag gestellt 

wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO), 

dass im Fall eines sogenannten Aufnahmeverfahrens (engl.: take charge) 

die in Kapitel III (Art. 8–15 Dublin-III-VO) genannten Kriterien in der dort 

aufgeführten Rangfolge (Prinzip der Hierarchie der Zuständigkeitskriterien; 
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vgl. Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO) anzuwenden sind, und dabei von der Situ-

ation in demjenigen Zeitpunkt auszugehen ist, in dem der Asylsuchende 

erstmals einen Antrag in einem Mitgliedstaat gestellt hat (Art. 7 Abs. 2 Dub-

lin-III-VO), 

dass im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens (engl.: take back) 

demgegenüber grundsätzlich keine (erneute) Zuständigkeitsprüfung nach 

Kapitel III stattfindet (vgl. zum Ganzen BVGE 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1 

m.w.H.), 

dass gemäss Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO der die Zuständig-

keit prüfende Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens zu-

ständig wird, falls es sich als unmöglich erweist, einen Antragsteller in den 

eigentlich zuständigen Mitgliedstaat zu überstellen, weil es wesentliche 

Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahme-

bedingungen für Antragsteller in jenem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder 

entwürdigenden Behandlung im Sinne von Artikel 4 der Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union (ABl. C 364/1 vom 18.12.2000, nachfol-

gend: EU-Grundrechtecharta) mit sich bringen, und nach den Regeln der 

Dublin-III-VO kein anderer zuständiger Mitgliedstaat bestimmt werden 

kann, 

dass der nach dieser Verordnung zuständige Mitgliedstaat verpflichtet ist, 

einen Antragsteller, der während der Prüfung seines Antrags in einem an-

deren Mitgliedstaat einen Antrag gestellt hat oder der sich im Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaats ohne Aufenthaltstitel aufhält, nach Massgabe 

der Artikel 23, 24, 25 und 29 wiederaufzunehmen (Art. 18 Abs. 1 Bst. b 

Dublin-III-VO),   

dass jeder Mitgliedstaat abweichend von Art. 3 Abs. 1 beschliessen kann, 

einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestell-

ten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in 

dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist 

(Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sog. Selbsteintrittsrecht), 

dass entweder der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen 

Schutz gestellt worden ist und der das Verfahren zur Bestimmung des zu-

ständigen Mitgliedstaats durchführt, oder der zuständige Mitgliedstaat vor 

der Erstentscheidung in der Sache jederzeit einen anderen Mitgliedstaat 

ersuchen kann, den Antragsteller aus humanitären Gründen oder zum 
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Zweck der Zusammenführung verwandter Personen aufzunehmen, wobei 

die betroffenen Personen dem schriftlich zustimmen müssen (Art. 17 

Abs. 2 Satz 1 Dublin-III-VO; sog. humanitäre Klausel),  

dass ein Abgleich der Fingerabdrücke der Beschwerdeführenden mit der 

"Eurodac"-Datenbank ergab, dass diese am 28. April 2021 in Kroatien ein 

Asylgesuch eingereicht hatten, 

dass das SEM die kroatischen Behörden am 23. Juni 2021 um Wiederauf-

nahme der Beschwerdeführenden gestützt auf Art. 23 Dublin-III-VO er-

suchte, 

dass die kroatischen Behörden dem Gesuch um Übernahme am 

2. Juli 2021 zustimmten, 

dass die Zuständigkeit Kroatiens somit gegeben ist, wobei diese von den 

Beschwerdeführenden auch nicht grundsätzlich bestritten wurde, abgese-

hen vom im Folgenden zu behandelnden Einwand, es lägen in Kroatien 

systemische Mängel vor, 

dass betreffend die Aussage, sie hätten in Kroatien keine Asylgesuche ein-

reichen wollen, sondern ihr Ziel sei stets die Schweiz gewesen, zu entgeg-

nen ist, dass die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht einräumt, 

den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen (vgl. BVGE 2010/45 

E. 8.3),  

dass es keine wesentlichen Gründe für die Annahme gibt, das Asylverfah-

ren und die Aufnahmebedingungen für Antragstellende in Kroatien würden 

systemische Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmensch-

lichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU–

Grundrechtecharta mit sich bringen, 

dass Kroatien Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10. De-

zember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Abkommens 

vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 

0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 

0.142.301) ist und seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtun-

gen nachkommt, 

dass auch davon ausgegangen werden darf, dieser Staat anerkenne und 

schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 

zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des in-

ternationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 

26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, 

die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, 

dass gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts aktuell, auch unter 

Würdigung der kritischen Berichterstattung bezüglich Kroatien, keine 

Gründe für die Annahme vorliegen, das Asylverfahren und die Aufnahme-

bedingungen für Dublin-Rückkehrende, die in Kroatien bereits ein Asylge-

such stellen konnten, würden systemische Schwachstellen im Sinne von 

Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO aufweisen (vgl. Urteil des BVGer 

E-5910/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 7.2 m.H. auf die Urteile                   

F-5436/2020 vom 10. November 2020 F-4456/2020 vom 15. September 

2020 E. 6.2, E-829/2020 vom 11. März 2020 E. 5.1.2, F-5933/2019 vom 

23. Januar 2020 E. 6.4 und D-405/2020 vom 28. Januar 2020 E. 6.1),  

dass die Beschwerdeführenden, soweit sie in diesem Zusammenhang auf 

das Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3078/2019 vom 

12. Juli 2019 verweisen, verkennen, dass das SEM in der angefochtenen 

Verfügung – gerade anders als es dies in der Verfügung, die dem Verfahren 

E-3078/2019 zu Grunde lag, getan hatte – ausdrücklich Stellung zur Kritik 

an der Lage in Kroatien und insbesondere zur Situation betreffend die ille-

galen sogenannten Push-Backs genommen hat, 

dass das SEM nach Abklärungen zum Schluss gekommen ist, dass Dublin-

Rückkehrende, die alle ausnahmslos über die Hauptstadt Zagreb überstellt 

würden, nicht von Push-Backs betroffen seien und keine Hinweise auf ge-

nerelle systemische Schwachstellen im kroatischen Asyl- und Aufnahme-

system hätten festgestellt werden können, 

dass zudem keine Hinweise vorhanden seien, die belegen würden, dass 

den Dublin-Rückkehrern eine Rückschiebung nach Bosnien und Herzego-

wina (Kettenabschiebung) oder systematische Gewalt seitens der kroati-

schen Polizeibehörde drohe,   

dass diese Ansicht vom Bundesverwaltungsgericht geteilt wird, 

dass unter diesen Umständen die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 

Dublin-III-VO nicht gerechtfertigt ist, 
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dass die Beschwerdeführenden mit ihrem Vorbringen (...) die Anwendung 

der Ermessensklausel von Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO respektive der – das 

Selbsteintrittsrecht im Landesrecht konkretisierenden – Bestimmung von 

Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 

142.311) fordern, gemäss welcher das SEM das Asylgesuch "aus humani-

tären Gründen" auch dann behandeln kann, wenn dafür gemäss Dublin-III-

VO ein anderer Staat zuständig wäre, 

dass zwar die Vermutung, Kroatien halte seine völkerrechtlichen Verpflich-

tungen ein, insbesondere mit Blick auf Art. 3 EMRK im Einzelfall widerlegt 

werden kann (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.; Urteil des BVGer  

D-5698/2017 vom 6. März 2018 E. 5.3.1), dies den Beschwerdeführenden 

allerdings nicht gelingt, 

dass die Beschwerdeführenden auch unter diesem Aspekt aus dem Refe-

renzurteil E-3078/2019 nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermögen, wo-

bei zwar nicht auszuschliessen ist, dass sie in Kroatien zunächst von Push-

Backs betroffen waren, sie allerdings nicht glaubhaft zu machen vermögen, 

dass sie dabei in ihren durch Art. 3 EMRK geschützten Rechten verletzt 

wurden, insbesondere eine Folter gleichkommende unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung erlitten haben, zumal sich dies aus ihrem Sach-

vortrag nicht ergibt, 

dass die Beschwerdeführenden geltend gemacht haben, der älteste Sohn 

sei von einem Beamten ins Gesicht geschlagen worden und der Umgang 

mit Migranten und Asylsuchenden seien in Kroatien schlecht, 

dass dies bedauerlich ist, jedoch dennoch nicht davon auszugehen ist, 

dass sie bei einer Rückkehr in die Dublin-Strukturen mit hoher Wahrschein-

lichkeit Opfer einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im 

Sinne von Art. 3 EMRK oder Art. 4 EU-Grundrechtecharta werden, 

dass sie sich bei Fehlverhalten einzelner Beamter oder von Privatpersonen 

an die zuständigen kroatischen Stellen zu wenden hätten und ihnen, die 

als Familie zurückkehren, dies ohne weiteres zuzumuten ist, 

dass hinsichtlich der Lebensbedingungen, insbesondere der Unterbrin-

gung und medizinischen Versorgung in Kroatien festzuhalten ist, dass die 

kroatischen Behörden gemäss Erkenntnissen des Bundesverwaltungsge-

richts Angehörigen vulnerabler Gruppen bei der Beherbergung und Betreu-

ung Rechnung tragen, wobei sie von nichtstaatlichen Organisationen un-

terstützt werden, 
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dass zudem keine Hinweise vorliegen, wonach Kroatien seinen Verpflich-

tungen im Rahmen der Dublin-III-VO in medizinischer Hinsicht nicht nach-

kommen würde (vgl. Urteil des BVGer F-5933/2019 E. 6.4 und E. 7.5), 

dass die Beschwerdeführenden diesbezüglich auch nichts geltend ma-

chen, sondern aussagten, die Beschwerdeführerin habe Behandlung in ei-

nem Krankenhaus erhalten, und sie sodann aktuell keine gesundheitlichen 

Probleme geltend machen, 

dass auch die Rügen bezüglich der Beachtung der Kinderrechtskonvention 

ins Leere stossen, zumal, wie bereits dargestellt, Kroatien alle relevanten 

Abkommen und Richtlinien unterzeichnet hat und davon ausgegangen 

werden kann, dass sich das Land an diese hält,  

dass auch die Rüge, der Sohn habe sich nicht genügend äussern können 

nicht zu verfangen vermag, zumal er die Möglichkeit hatte sich über seine 

gesetzliche Vertretung beziehungsweise seinen unentgeltlichen Rechts-

vertreter einzubringen, 

dass bei der Prüfung des Kindswohl die bestehenden, gewichtigen öffent-

lichen Interessen der Schweiz an der Überstellung der Beschwerdeführen-

den und ihrer Kinder in den zuständigen Mitgliedstaat Kroatien und das 

entgegengesetzte persönliche Interesse am Verbleib in der Schweiz zur 

Durchführung eines Asylverfahrens gegenüberzustellen ist,  

dass vorliegend insgesamt gewichtige öffentliche Interessen bestehen, 

welche die privaten Interessen überwiegen, zumal den Akten nichts Ande-

res zu entnehmen ist, 

dass als wesentliches Element im Sinne des Kindeswohls das grundle-

gende Bedürfnis von Kindern zu berücksichtigen ist, in möglichst engem 

Kontakt mit beiden Elternteilen aufwachsen zu können und aufgrund der 

Aktenlage und der Kenntnisse des Gerichts keine Hinweise vorliegen, dass 

in Kroatien Gefahr bestehen könnte, dass die Beschwerdeführenden von 

ihren Kindern getrennt würden, 

dass ein allfälliges Versäumnis des SEM mit diesen Erwägungen als ge-

heilt zu betrachten ist,  
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dass die Beschwerdeführenden kein konkretes und ernsthaftes Risiko dar-

getan haben, die kroatischen Behörden würden sich weigern sie (…) auf-

zunehmen und ihren Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung 

der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen, 

dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, 

Kroatien werde in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement miss-

achten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben 

oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist 

oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land 

gezwungen zu werden,  

dass die Beschwerdeführenden keine konkreten Hinweise für die Annahme 

dargetan haben, Kroatien würde ihnen dauerhaft die ihnen gemäss Auf-

nahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten, 

und sie sich bei einer vorübergehenden Einschränkung im Übrigen nöti-

genfalls an die kroatischen Behörden wenden und die ihnen zustehenden 

Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern könnten (vgl. 

Art. 26 Aufnahmerichtlinie), 

dass dem SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 Ermessen 

zukommt (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) und den Akten keine Hinweise auf eine 

gesetzeswidrige Ermessensausübung (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsylG) 

durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, 

dass das Bundesverwaltungsgericht sich unter diesen Umständen weiterer 

Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält,  

dass es nach dem Gesagten keinen Grund für eine Anwendung der Ermes-

sensklauseln von Art. 17 Dublin-III-VO gibt und an dieser Stelle festzuhal-

ten bleibt, dass die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein-

räumt, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen (vgl. auch 

BVGE 2010/45 E. 8.3), 

dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b 

AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführenden nicht eingetreten ist 

und – weil die Beschwerdeführenden nicht im Besitz einer gültigen Aufent-

halts- oder Niederlassungsbewilligung sind – in Anwendung von Art. 44 

AsylG die Überstellung nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a 

AsylV 1),  
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dass unter diesen Umständen allfällige Vollzugshindernisse gemäss 

Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG (SR 142.20) nicht mehr zu prüfen sind, da das 

Fehlen von Überstellungshindernissen bereits Voraussetzung des Nicht-

eintretensentscheides gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG ist (vgl. BVGE 

2015/18 E. 5.2 m.w.H.),  

dass die Beschwerde aus diesen Gründen abzuweisen ist, soweit darauf 

einzutreten ist, und die Verfügung des SEM zu bestätigen ist,  

dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, 

weshalb sich der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung als 

gegenstandslos erweist, 

dass das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unent-

geltlichen Prozessführung abzuweisen ist, da die Begehren – wie sich aus 

den vorstehenden Erwägungen ergibt – als aussichtlos zu bezeichnen wa-

ren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt 

sind, 

dass somit auch das Gesuch um Einsetzung eines amtlichen Rechtsbei-

standes abzuweisen ist,  

dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr.  750.– (Art. 1‒

3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädi-

gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) den 

Beschwerdeführenden aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 

 

(Dispositiv nächste Seite)  



D-3407/2021 

Seite 12 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2.  

Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und der 

Einsetzung eines amtlichen Rechtsbeistandes werden abgewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden den Beschwerdeführenden 

auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zuguns-

ten der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführenden, das SEM und die kanto-

nale Migrationsbehörde. 

 

Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Contessina Theis Aglaja Schinzel 

 

 

Versand: 


